
Ausweichende Antworten auf die Chaff-Anfrage des Bundestagsabgeordneten Alexander 
Ulrich / DIE LINKE vom 20.02.08 an die rheinland-pfälzische Landesregierung

Aus Berlin und Mainz nur ausweichende Antworten zu Chaff!
Nichtssagende Auskünfte der Landesregierung und des Verteidigungsministeriums

auf die Anfrage des Bundestagsabgeordneten Alexander Ulrich

Der Bundestagsabgeordnete Alexander Ulrich / DIE LINKE hat am 20.02.08 eine Anfrage 
zu dem Chaff-Zwischenfall beim pfälzischen Schopp an die rheinland-pfälzische Landesre-
gierung gerichtet. Er hat der Bürgerinitiative gegen Fluglärm, Bodenlärm und Umweltver-
schmutzung e. V. eine Kopie seiner Anfrage überlassen, die wir mit vollständigem Text 
aber platzsparend als Montage hier abdrucken.
________________________________________________________________________
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Mit Datum vom 20.03.08 ging folgende Antwort aus Mainz ein, die der BI ebenfalls vom 
Büro des Abgeordneten in Kopie überlassen wurde.
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Wir drucken auch die texttreue, aus Platzgründen aber etwas zusammen geschobene An-
lage ab.
________________________________________________________________________
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Am 25.03.08 ging beim Innenministerium in Mainz die Antwort des Verteidigungsministeri-
ums auf die Anfrage des Staatssekretärs Lewentz ein und wurde anschließend an den Ab-
geordneten Alexander Ulrich weitergeleitet. Dessen Büro hat sie der BI in Kopie überlas-
sen. Auch dieses Schreiben drucken wir hier ab.
________________________________________________________________________
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Nach einer Vorschrift im  Militärischen Luftfahrthandbuch Deutschland  vom 13.04.06 
(s. Part 2 / ENR 1.1 -15/16, 3.10.2 Selbstschutzmaßnahmen) ist der Einsatz von Chaff 
über dem Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland grundsätzlich verboten. 
Über diese Regelung haben wir bereits in der LP 072/06 berichtet. Damals hatte das Luft-
waffenamt auf eine Anfrage besorgter Bürger u. a. Folgendes geantwortet:

➔ Der Einsatz von Düppeln / lnfrarot-Täuschkörpern (Chaff / Flares) über dem Ho-
heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland ist grundsätzlich verboten.

➔ Der Einsatz über See ist nur seewärts der in den Fliegerkarten eingezeichneten 
Grenzen des Küstenmeeres erlaubt, wenn auszuschließen ist, dass Düppel / Infra-
rot-Täuschkörper auf Inseln niedergehen.

➔ Der Einsatz auf Luft-/ Boden-Schießplätzen und Truppenübungsplätzen ist nur im 
Rahmen von Großübungen erlaubt und durch Höhere Kommando Behörden schrift-
lich zu befehlen.

Um ihnen dieses Verbot in Erinnerung zu rufen, drucken wir für alle Militärpiloten – auch 
für die US-Piloten aus  Ramstein und  Spangdahlem – nachstehend den  Originaltext der 
o. a. Dienstvorschrift in Deutsch und Englisch ab (s. http://www.mil-aip.de/ ).
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Unser Kommentar 

Der Abgeordnete Alexander Ulrich wollte wissen, ob die US-Air Force über den POLYGO-
NEN Chaff einsetzt. Auf diese Frage ist man weder in Mainz noch in Berlin eingegangen.  
Damit  wurde auch das Problem ausgeklammert,  wie  das strikte  deutsche Verbot  des  
Chaff-Einsatzes über Land gegen die US-Air Force durchgesetzt  werden kann, die zur  
Vorbereitung ihrer Piloten auf Kriegseinsätze regelmäßig Chaff über dem Pfälzerwald aus-
bringen lässt (s. LP 015/05). 

Die  Frage  nach  Gesundheitsgefährdungen  durch  Chaff  wird  mit  allgemeinen,  wissen-
schaftlich klingenden Floskeln und falschen Angaben umgangen. Warum sagt das Vertei-
digungsministerium in seiner Stellungnahme vom 14.02.08, die Regierungssprecher Schu-
macher zitiert, statt "inert" (das als "innert" auch noch falsch geschrieben wird) nicht ein-
fach "reaktionsträge" und redet von "Ingestion" statt von "Nahrungsaufnahme"? Was soll  
die dreiste Behauptung, dass Chaff-Partikel nicht inhaliert – also nicht eingeatmet – wer-
den  können, wenn man gleichzeitig mitteilt, dass die "Fasern in der Umwelt mechanisch  
zerkleinert werden". Weil sie schon durch das stundenlange Umherwirbeln in der Luft in  
optisch nicht mehr wahrnehmbare Glassplitter zerbrechen, können sie sehr wohl eingeat-
met werden und sich in den oberen Atemwegen bis in die Bronchien festsetzen. Dass da-
durch  schwere  Atemwegserkrankungen  bis  zum  Bronchialkrebs  hervorgerufen  werden 
können, wird natürlich bestritten.

Innenstaatsekretär Lewentz fragt, warum das grundsätzliche Verbot des Chaff-Einsatzes  
über Land in diesem Fall vom Inspekteur der Luftwaffe ausgehebelt wurde. Herr Kossen-
dey, der Parlamentarische Staatssekretär aus dem Verteidigungsministerium, speist ihn 
mit der Ausrede ab, die Chaff-Flüge über den Polygonen seien notwendig gewesen, weil  
eine "für die aktuellen Auslandseinsätze relevante Wirksamkeitsuntersuchung zur Ermitt-
lung von Düppel-Ausstoß-Sequenzen für das Selbstschutzsystem" der Transall-Transport-
flugzeuge durchgeführt werden musste. 

Im Klartext heißt das: Die Chaff-Übung wurde durchgeführt, um deutsche Piloten auf ver-
fassungswidrige  Einsätze  in  dem völkerrechtswidrigen  Angriffskrieg  der  USA  und  der  
NATO in Afghanistan vorzubereiten.  Genau das haben wir  übrigens bereits  in der  LP  
038/08 festgestellt. 

Diese Überprüfung hätte auch über See stattfinden können, denn alle Schiffe der Bundes-
marine sind mit Geschützen oder Raketen zur Bekämpfung angreifender Flugzeuge aus-
gestattet und verfügen deshalb über entsprechende Zielradar-Systeme. Die in den POLY-
GONE-Stationen bei Bann vorhandenen Radargeräte, die mit Chaff ausgetrickst werden  
sollen, sind russischer Herkunft. Sie stammen aus Beständen der aufgelösten Nationalen  
Volksarmee der DDR und sind mobil. Sie lassen sich auch auf Schiffe packen, wenn Pilo-
ten unbedingt für alle  Eventualfälle üben müssen. 

Mit der laxen Einstellung des Inspekteurs der Luftwaffe zum Grundgesetz haben wir uns  
schon einmal in der LP 013/06 beschäftigt. Auch Dienstvorschriften scheint der Herr Ge-
neralleutnant Klaus Peter Stieglitz bei Bedarf sehr freizügig auszulegen. 

Uns würde auch interessieren, welche "technischen und taktischen Besonderheiten der  
Übungsbedingungen für Einsatzflugzeuge im Bereich der Polygone" Herrn Lewentz be-
kannt sind, und warum die Landesregierung nichts dagegen unternimmt, dass die US-Air  
Force ihre Piloten dort ständig Einsätze in verfassungswidrigen Angriffskriegen üben lässt.

Was nützt es uns, wenn wir vor dem nächsten verbotenen Chaff-Einsatz vorher informiert  

8/9

http://www.luftpost-kl.de/


werden? Sollen wir uns dann tagelang in geschlossenen Räumen aufhalten und nur mit  
Atemschutzmasken ins Freie wagen? Wir werden nur dann vor gesundheitsschädlichen  
Einwirkungen geschützt,  wenn der Einsatz von Chaff über Land nicht nur grundsätzlich,  
sondern generell verboten bleibt.

Wenn Herr Kossendy behauptet, "die Lasten des militärischen Flugbetriebs seien gleich-
mäßig über das gesamte Gebiet der Bundesrepublik verteilt", dann ist das eine dreiste  
Lüge. Die Dreifachbelastung durch Starts und Landungen auf der US-Air Base Ramstein 
und die ständigen militärischen Übungsflüge der US-Air Force, der Bundesluftwaffe und  
der Luftwaffen anderer NATO-Staaten in der TRA Lauter und über den POLYGONEN wird  
keiner anderen deutschen Region zugemutet. 

Die Aufforderung, den Rheinland-Pfälzern – gemeint sind wohl die Westpfälzer und die  
Saarländer – beizubringen, dass sie den ständigen Fluglärmterror und die zusätzliche Ge-
sundheitsgefährdung durch Chaff und andere Schadstoffe einfach hinzunehmen haben,  
ist  eine  menschenverachtende  Unverschämtheit,  gegen  die  Herr  Lewentz  und  seine 
Chefs, der rheinland-pfälzische Innenminister Karl Peter Bruch und Ministerpräsident Kurt  
Beck, endlich etwas unternehmen müssen. 
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